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Norm

AVG §45 Abs1;

AVG §52;

BauO OÖ 1976 §41 Abs1 litd;

BauO OÖ 1976 §61 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Die "Erneuerung eines gesamten Dachstuhles samt Aufmauerung und die Verlegung einer neuen Betondecke über die

alte aus Holz, da diese schon morsch ist" sind Instandsetzungsarbeiten, die iSd § 42 Abs 1 lit d OÖ BauO 1976 "von

Ein@uß auf die Festigkeit tragender Bauteile" sind und daher einer Baubewilligung bedürfen. Dieser Schlußfolgerung

ist kein Gutachten eines bautechnischen Sachverständigen zugrunde zu legen, da es iSd § 45 Abs 1 AVG oBenkundig

ist, daß sich der Ein@uß der erwähnten Instandsetzungsarbeiten aus dem Umstand ergibt, daß "der Dachstuhl mit

seinem ganzen Gewicht auf der neuen Aufmauerung zu liegen kommt und die Einziehung einer neuen

Fertigbetondecke selbst einen tragenden Bauteil darstellt".
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